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Beschluss  

öffentliche Sitzung vom 21.03.2023 

Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss der Welterbestadt 
Quedlinburg 

 
 
TOP 5.1 
Verfahren zur Verpachtung von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken der Welterbestadt 
Quedlinburg 2023/2024 
Vorlage: BV-WVLQ/009/23 
 
 
 Beschluss: 
 
Der Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss beschließt hiermit die Änderung des 
Verfahrens zur Verpachtung von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken der Welterbestadt 
Quedlinburg, auf Basis des vorhergehenden Verfahrens sowie daraus gewonnener Erfahrungen 
gemäß Anlage 1 dieser Beschlussvorlage.  
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Wirtschafts-, Vergabe- und 
Liegenschaftsausschusses der Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 gez. U. Thomas                                    (Siegel)              gez. F. Ruch 
Ulrich Thomas 
Vorsitzender des Wirtschafts-, Vergabe- und 
Liegenschaftsausschusses der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 
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TOP 5.2 
Grundsatzbeschluss zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen auf städtischen Acker- und 
Grünflächen zum Schutz der Biodiversität und zur Erhaltung und Stärkung wichtiger Lebensräume 
Vorlage: BV-WVLQ/010/23 
 
 
 Beschluss: 
 
Der Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss fasst den Grundsatzbeschluss zur 
Durchführung von Naturschutzmaßnahmen auf städtischen Acker- und Grünflächen zum Schutz 
der Biodiversität und zur Erhaltung und Stärkung wichtiger Lebensräume für Vögel, Insekten und 
Wildtiere unter Anwendung des Programms „Fairpachten“, herausgegeben von der NABU-Stiftung 
Nationales Naturerbe. 
 
 
 
ungeändert beschlossen 
 
Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Mitwirkungsverbot 0   
 
 

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Wirtschafts-, Vergabe- und 
Liegenschaftsausschusses der Welterbestadt Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
  
 gez. U. Thomas                                    (Siegel)              gez. F. Ruch 
Ulrich Thomas 
Vorsitzender des Wirtschafts-, Vergabe- und 
Liegenschaftsausschusses der Welterbestadt 
Quedlinburg   

Frank Ruch 
Oberbürgermeister 
Welterbestadt Quedlinburg 

 
 


